
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 79 (2001)

Heft: 6

Artikel: Arbeit schützt vor Armut nicht

Autor: Ribi, Rolf

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-724342

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-724342
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


KOLUMNE I

/Irôe/f sc/îûfzf i/or /Irmt/f n/c/ïf
VON ROLF RIBI

Das
Dokument aus dem Bundesamt für Statistik

lässt mir keine Ruhe: In der wohlhabenden Schweiz
sind eine Viertelmillion Menschen trotz ihrer Arbeits-

tätigkeit arm. Betroffen sind in den Haushaltungen mehr als ei-

ne halbe Million Menschen. Diese Zahlen sind sogar eher zu
tief: Die offizielle Armutsgrenze wird mit 2100 Franken für den

Einpersonenhaushalt und mit 4000 Franken für eine Familie mit
zwei Kindern (nach Abzug von Steuern und Sozialversiche-

rungsbeiträgen) ange-
nommen - das sind be-

scheidene Werte.

Die erstmals erhobenen
Zahlen über die werk-
tätigen Armen in der
Schweiz haben auch die
Fachleute überrascht.
Dass 7,5 Prozent der Er-

werbstätigen in unserem
Land im Alter von 20 bis
59 Jahren zur Gruppe der

«Working Poor» (also er-

werbstätige Personen in
einem Haushalt unter-
halb der Armutsgrenze)
gehören, das hatte man
nicht erwartet. Doch jetzt
steht fest: Erwerbsarbeit
schützt in der Schweiz

vor Armut nicht.

Die Folgen für die werktätigen Armen sind schlimm. Ihre Teil-

nähme am sozialen und kulturellen Leben ist erschwert, ein

auswärtiges Essen undenkbar, die Benützung des öffentlichen
Verkehrs zu teuer. Jeder Einkauf muss gut überlegt sein, denn
die ganze Konsumgesellschaft wird über das Geld gesteuert. Es

ist eine unwürdige und unhaltbare Situation: Da stellen Men-
sehen ihre Arbeitskraft zur Verfügung, aber die Bewertung und

Entlohnung dieser Arbeit reicht nicht zum Leben.

«Das Risiko, ein (Working Poor> zu werden, hängt von der Stel-

lung auf dem Arbeitsmarkt ab und vom Aufwand für die Be-

treuung und Unterstützung von Kindern», heisst es im Kom-

mentar des Bundesamtes. Die Vertreter der Arbeitgeberschaft
betonen die Gesetze des Marktes. Es seien die Marktkräfte, die
eine Arbeitsleistung objektiv durch Angebot und Nachfrage be-

werten. Tiefe Löhne seien das Ergebnis geringer fachlicher Aus-

bildung oder des grossen Arbeitsangebotes durch wenig quali-
fizierte (ausländische) Arbeitnehmer.

Nein, sagen die Gewerkschafter. Es seien die gesellschaftlichen
Machtverhältnisse, die den Wert einer Arbeitsleistung bestim-

men. Deshalb verdienten Frauen weniger als Männer, darum
seien zum Beispiel die Pflegeberufe ungenügend bezahlt und
erhalte eine qualifizierte, ausgebildete Gärtnerin weniger als

3000 Franken im Monat. Der starke Druck auf die niedrigen und
mittleren Löhne in den Neunzigerjahren sei ein Ausdruck die-

ser Machtsituation. Und ebenso die massive Erhöhung der Spit-
zenlöhne in der privaten Wirtschaft und bei den Staatsbetrie-
ben. Es müsste also nur die Machtfrage anders gelöst werden -

mit politischen Massnah-

men und über die Ge-

g samtarbeitsverträge.
S

Wie kann den Working
Poor, den «arbeitenden
Armen» am ehesten ge-
hohen werden? Die Ge-

werkschaften sehen die

wirkungsvollste Mass-
nähme in einem monat-
liehen Mindestlohn von
3000 Franken netto. Das

sei ein unzulässiger Ein-

griff in die Marktkräfte,
sagt die Wirtschaft, mit
gezielten Lohnzuschüs-
sen an Familien könne
rasch gehandelt werden.
Man sei deshalb für Er-

gänzungsleistungen und
nicht für mehr Lohn oder

allgemeine Sozialhilfe. In
einem Punkt sind sich die Sozialpartner einig: Berufliche Aus-
und Weiterbildung sowie fachliche Qualifikation sind von
grundlegender Bedeutung für die Arbeitnehmenden.

Eines hat die aktuelle Diskussion gebracht: Der Schandfleck der
Armut trotz Arbeit ist zu einem politischen Thema geworden.
Wenn immer in Regierungen und Parlamenten über Mieten,
Krankenkassenprämien, Kinderzulagen und Steuern geredet
wird - am Tatbestand von einer Viertelmillion «Working Poor»

und ihren Angehörigen kommt kein Politiker vorbei.

Und wir, denen es vergleichsweise so gut geht? Wenn mich
fortan eine Frau im Modegeschäft berät, wenn mir der Auto-
mechaniker den Wagen flickt, wenn die Ausländerin an der Kas-

se des Grossverteilers meine Abrechnung vornimmt, wenn der

Kellner im Restaurant nach meinen Wünschen fragt, wenn mir
die Gärtnerin ein Blumenarrangement gestaltet, wenn ich ge-
bückte Männer und Frauen auf den Feldern arbeiten sehe, wenn
ich eines Tages im Spital gepflegt werde, dann will ich daran
denken: Da arbeiten Menschen, denen der Lohn vielleicht nicht
zum Leben reicht.

Gärtnerinnen und Floristinnen: Wenig Lohn trotz Berufsbildung.
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